
5152 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 20. März 1996 betreffend ein 
Bundesgesetz zur Durchführung des Übereinkommens vom 3. März 1973 über 
den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und 
Pfl anzen (Wash i ngtoner Artenschutzüberei nkommen-Durchführungsgesetz; WA
Durchführungsgesetz) 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union müssen die 
Rechtsvorschriften im Bereich des Übereinkommens über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen dem Regime 
der Europäischen Union angepaßt werden. 

Ziel ist die Erstellung eines neuen Durchführungsgesetzes in 
Ergänzung der unmittel bar ge'ltenden Rechtsvorschriften der Europäi schen 
Union. 

Durch den vorl i egenden Gesetzesbeschluß werden Mehrkosten inder 
Höhe von ungefähr 1,320.000 S entstehen, die einerseits durch neue in EU
Normen vorgesehenen Aufgaben für die Verwaltungsbehörden und andererseits 
dadurch bedingt sind, daß Österreich nunmehr teilweise die Außengrenze 
der Europäischen Union ist. 

Die Zuständigkeit der nach landesrechtlichen Bestimmungen in 
Betracht kommenden Behörde wird entsprechend der bisherigen 
Kompetenzaufteilung geregelt. § 19 Abs. 2 umschreibt diese Behörde als 
~die nach den landesrechtlichen Bestimmungen in Betracht kommende 
Behörde~, wobei dieser Gesetzesstelle kein konstitutiver, sondern nur ein 
deklaratorischer Charakter zukommt. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 26. März 
1996 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Engelbert WEILHARTER 
Berichterstatter 
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Wien, 1996 03 26 

Mag. Dieter LANGER 
Vorsitzender 
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